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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über das Straßen wesen.

Vom 27. August 1957
Auf Grund des § 25 der Verordnung vom 18. Juli 

1957 über das Straßen wesen (GBl. I S. 377) wird fol
gendes bestimmt:
Zu § 1 der Verordnung:

§ 1
(1) Autobahnen dienen ausschließlich dem Schnell

verkehr mit Kraftfahrzeugen. Sie sind frei von höhen
gleichen Kreuzungen und sollen aus zwei getrennten 
Fahrbahnen für den Richtungsverkehr bestehen. Die 
Anschlußstellen sind Bestandteil der Autobahn. Sie 
dienen ausschließlich der Ein- und Ausfahrt.

(2) Fernverkehrsstraßen dienen vorwiegend dem 
überbezirklichen Fernverkehr.

(3) Landstraßen I. Ordnung dienen überwiegend dem 
Werks- und Berufsverkehr innerhalb der Bezirke sowie 
als Zubringer für Staatsstraßen.

(4) Landstraßen II. Ordnung sind Straßen mit nur 
örtlicher Bedeutung. Sie dienen als Zubringer für Fern
verkehrsstraßen und Landstraßen I. Ordnung.

(5) Kreisstraßen sind Straßen oder Wege, die zwei 
oder mehrere Orte miteinander verbinden und eine 
über die betroffenen Gemarkungen hinausgehende Be
deutung haben. Sie beginnen und enden an der Grenze 
der Ortslagen und können auch Rad- oder Gehwege 
sein.

(6) Kommunale Straßen sind alle übrigen Straßen, 
Wege und Plätze.

§ 2
Wird die- Einstufung einer Straße geändert, tritt 

der Wechsel in der Straßenverwaltung erst zu Beginn 
des folgenden Kalenderjahres in Kraft.

Zu § 2 der Verordnung:
§ 3

(1) Fahrbahn ist der Teil der Straße, der durch eine 
entsprechende Befestigung zur Aufnahme des Straßen
verkehrs bestimmt ist. Gehbahnen und Gehwege 
dienen ausschließlich dem Fußgängerverkehr. Innerhalb 
des Straßenkörpers liegende Radbahnen und außerhalb 
des Straßenkörpers oder ohne Zusammenhang mit einer 
Straße verlaufende Radwege sind ausschließlich zur 
Aufnahme des Verkehrs mit Fahrrädern bestimmt.

(2) Untergrund ist der Teil des Straßenkörpers, der 
zwischen den Straßenbegrenzungslinien liegt und allein 
oder zusammen mit sonstigen Anlagen zur Sicherung 
der Standfestigkeit der Straße dient.

(3) Bankett ist der Teil des Straßenkörpers, der 
außerhalb der Fahrbahn liegt und vornehmlich der 
Aufnahme von Straßengehölzen und anderen Verkehrs- 
leiteinrichtungen sowie der Verkehrszeichen dient.

(4) Freistreifen ist ein 0,50 m breiter, meist im
befestigter Geländestreifen, der außerhalb des äußeren 
Randes der Nebenanlagen liegt. Seine Breite kann er
weitert werden, wenn es die Sicherheit des Verkehrs 
und die Standfestigkeit des Straßenkörpers erforder
lich machen. Der äußere Rand des Freistreifens bildet 
die Straßenbegrenzungslinie.

(5) Straßengehölze sind Alleebäume, Obstbäume, 
Sträucher und Hecken, die als Leiteinrichtungen für 
den Straßenverkehr, bei Mittelstreifen auch als 
Blendschutz dienen.

§ 4
Innerhalb der Straßenbegrenzungslinien liegendes 

Gelände, das zur Erhaltung der Standfestigkeit der 
Straße oder zur Sicherung des ungestörten Gemein
gebrauchs nicht benötigt wird, kann von der Straßen
verwaltung den Eigentümern oder Rechtsträgern von


